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Antrag auf Befreiung aus dem Landschaftsschutzgebiet,,WiInsdorf" gem. $
67 BNatSchG

Dergeplante Windenergieanlagenstandort befindetsich innerhalb des Landschaftsschutzgebiets (LSG)

,,Wilnsdorf", das durch den Landschaftsplan Wilnsdorf , rechtskräfüg seit 15.09.2011 festgesetzt wurde
(Kreis Siegen-Wittgenstein 2011). Der Landschaftsplan steht mit den Verboten die f ür das LSG f estsetzt
sind, dem Vorhaben zunächst entgegen. Daher ist gemäß Teil2, Ziffer2.d,AbschnittE, Buchst. d)des
Landschaftsplans eine naturschutzrechtliche Befreiung nach $ 67 BNatSchG von den Verboten
erforderlich.

Die Naturschutzfachliche Einschätzung zur Bef reiung von den Verboten des Landschaftsschutzes stellt
den spezifischen Schutzzweck des LSG der Wirkweise der geplanten Windenergieanlage (WEA)
gegenüber. lm Ergebnis wird darlegt, weshalb eine WEA-Nutzung am vorgesehenen Standort aus
fachgutachterlicher Sicht mit Blick auf die LSG-Ausweisung und den festgesetzten Schutzzwecken
vertretbar ist. Die Unterlage bef indet sich in Kapitel 15.5.

Als weitere anlagenbezogenq Entscheidung wird somit im Rahmen des vorliegenden Antrags nach
BlmSchG eine Befreiung aus dem Landschaftsschutzgebiet,,Wilnsdorf'beantragt.
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